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ANFRAGE BEANTWORTUNG 

hetreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 111 A4-5S 

Freund und Kollegen vom 23. J~i 1995, ZI. 1455/J-NR/1995 

"Einstellung der Bahnstrecke Attnang - Schärding" 

Zu Ihren Fragen 1 bis 3 erlaube ich mir mitzuteilen, daß diese Angelegenheiter ausschließ

lich in die Kompetenz der zuständigen ÖBB-Organe fallen. leh habe daher die ÖBB um 

Stellungnahme ersucht, deren Inhalt ich Ihnen in der Beilage zur Kenntnis bringe. 

Zu Ihren Fragen 

"Stinunt es, daß die ÖBB planen, die Bahnstrecke Attnang - Schärding in naher Zukunft einzustellen? 

Wie werden Sie über einen derartigen Antrag der ÖBB entscheiden? 

Welche Gründe sind für eine mögliche Einstellung ausschlaggebend? 

Gibt es dif.'sbezüglich bereits zeitliche Vorstellungen') 

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit diese Strecke weiter betrieben werden kann? 

Werden Sie sich für die Aufrechterhaltung der Strecke einsetzen?" 

darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Die Finanzierung von Regional- und Nahverkehren ist im Rahmen der Bestellungen von 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr für Verkehrsleistungen in ganz Östrreich ohne regionale Dift't!renzierung enthal

ten. Für im ausschließlich regionalen Interesse liegende Verkehrsleistungen sind die regiona

len Behörden besser geeignet, Bestellungen durchzuführen; die Österreichischen Bundesbah

nen wurden beauftragt, ßestellungsübereinkommen mit den Ländern auszuverhandeln. Der 

Bund sieht jedenfalls keine Veranlassung, den ÖBB über das bisherige Ausmaß hinaus be

triebswirtschaftliche Fehlbeträge bei Regional- und Nebenbahnen zu finanzieren, zumal 

hiefür den Ländern zusätzliche Mittel aus der MÖST zweckgewidmet zur Verfügung stehen. 
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Nachdem die Gespräche zwischen den ÜBB und den Bundesländern noch nicht abgeschlos

sen sind, wurde seitens der ÖBB bisher kein Antrag auf Bewilligung der dauernden Einstel

lung des Personenverkehrs für den Streckenabschnitt Attnang - Schärding gestellt. 

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß, sollte aus regionaler Sicht kein Bedarf für diese 

Streckenführung vorhanden sein (keine Bestellungen seitens des Landes vorgenommen wer

den), ein Einstellungsantrag eingereicht wird. 

Wien, am 22. August 1995 

(ber Bundesminister 

-
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S!ellungnahme der ÖEE ::ur parI. Anfrage Nr. 1455!J-NR/1995 

Im Allgemeinen 

Die ÖBB werden seil dem 1. Jänner 199-1 wie ein Priva/unternehmen gefijhrt. Vom Eigentü

mer wurde den OBB dU/nil uuch die Verpflichlung::u einer wirtschafilichen BetriehsFührung 

az{jerlegl. 1m gemeinwirlschajilichen Bereich bedarfes daher für jede Leislungserhringung 

einer ent.sprechenden Bestellung seitens einer Gebietskörperschafi. 

Da die Auj"rechterhaltung des regionalen Personennahverkehrs primär im lokalen Interesse 

liegt, ist der Finanzierungsbedarffür die Betriebsführung daher auch von den Bundeslän

dern ent.\prec·hend mil::utragcn, während der Bund die Kostenfür die Eisenha/m-bifrastruk

tur übernimmt. 

l-:'ür das Fahrpluf/jahr 1996/97 wurde seitens der ÖßB im Einvernehmen mit den Bundeslän

dern eine neue Fahrplankon=eption, welche sich in erster Linie am tatsächlichen Bedarf 

orientiert, entwicke/I. 

Dies deshalb, da die ORB nur/ene.., Angebot auf dem Verkehrsmarkt placieren, welches 

wirtschaftlich vertrethar ist oder seitens einer Gebielskörperschaji ausdrücklich bestellt 

wird j)ahei sind ullcrdings die nicht durch Erlöse und anteilige Bzmdeszu."'chüsse gedeckten 

Kosten den ÖI3R ah::ugelten. 

Das neue Nahverkehrsangehot weist gegenüber dem "Neuen Allstrotakt - NA 7' 91" eine va/

lig geänderte Struktur auf' nie ÖHR beabsichtigen, ihr Angebot :;u den Spil:;en:;eilen im 

rvesentltchen heizubehalten und sogar teilweise :;u verbessern. Sie planen nur in den nac:h

fragesc/n·r{fchen Tageszeiten (vormittags, nachmiftags und .~pätahcnds:) sowie auch im Wo

chenendverkchr gelvis.\e Leistungen zurückzunehmen. 

Dieser Grzmdwltz gilt natürlich auch für das Bundesland Oberösterreich. 

Nunmehr ist die Oberösterre;chische Landesregierung gefC)rdert, ihre Vorstellungen !zin

sichtlich eines aus .""icht des Landes optimalen Nahverkehrsangebote ... ' au[der Schiene im 

Bereich des f3undeslandes Oberösterreich zu artikulieren und dieses durch den Abschluß 
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eines Vertrages über Vcrkehrsdiensfe enf.\prechendfinanziell abzusichern. 

Zu FraSJc 1: 
"Wie sieht die genaue Entwicklung betreffend die Benützer=ah/enfür die Bahnstrecke Atl
nang - Schärding im Zuge des neuen Austro Taktes aus?" 

Die Entwicklung der Fahrgas(lrequen=en aufder Bahnstrecke Attnang-Puchheim - Schär

ding (Quelle: ÖBB-Betriebsleistungsausweis 1990 - 199-1) stellt sich wie folgt dar: 

1990: 269.-119 Reisende 

1991: 270.911l?eisende 

1992: 281.219 Reisende 

1993: 299.751 Reisende 

199-1: 296.~0-1 Reisende 

Zu Frage 2: 

NA 7' 91 

"ln welchem Verhältnis stelzt die Aus/astung der Strecke zu den Betriebskosten?" 

Der Kostendeckungsgrad des Regümalzugverkehrs auf der Bahnstrecke Attnang-Puchheim -

Schärding liegt im Bereich =Ytlischen 10 und 20 %. 

Zu Frage 3: 
"Welche Rolle .\pielt der von den ÖRB betriebene Brückenneubau im Bereich Balm/u!lHaus
ruckEberschwang im Zusammenhang mit der A40dernisierung der Bahnstrecke Attnang -
Schärding? " 

Die Hausruckbundesstraße kreuzt die Bahnlinie Attnang-Puchheim - Schärding in km 

12R, 781 im Bereich des Bahnhofes Hausruck. Die Straßenbrücke ent.~pricht hinsichtlich 

ihrer Fahrbahnbreite (3,80 m) und ihrer Traglähigkeit (8 (0) nicht den heutigen Verkehrs

erjimferni.\scn. Briickenerhalter ist die Bundesstraßenverwaltung. Die Brücke weist nur 

einen I iehlen Abstalld von S'chienelloberkante bis T'rogttJerksullterkante von 5,/8 m ()/(f.' 

Die Strecke Atlnang-Puchheim - Ried im lnnkreis - Sclzärding ist im Elektrijizierungspro

gramm der ÖHB (Pro/ekt "Rieder Kreu=") enthalten. Eine Termi!~lestfegLJng ist nicht gege

ben, da der=eit für dieses Vorhaben keine finanziellen Mittel =ur Verfügung stehen. 
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Fiir einen (/I(lülliget/ elektrischen Betrieh isl die ::itierte lichte Höhe von 5./8 mallerdings::/1 

nieder. J)ernenl,"prechend werden mit der Bundesstraßenverwal/Ung Ge.'präche über einen 

Neubau geführt. 

Das von der Bundesstraßenverwaltung ausgearbeitete Projekt hegt im Zuge einer Orlsum

falmmg und gehl über einen reinen Brückenneubau weil hinaus. 

Das }!.egens/ündliche Prr.!!ekt Yt'urde vom BMöWV geprüji und als ::ur Au.~fuhrung geeignet 

befimden. Der eisenbahnrechlliche Bescheid datiert vom 17. August 199-1. Die Hauplarbei

tenfi'ir die Kunstbauten sind bereits durchgeführt. 
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